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SlPPL!NGEN
Feststellung des Jahresabschlusses 2018

am Bodensee

gemäß § 95 in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der
Gemeinde Sipplingen in seiner Sitzung am 30. 11. 2023 den Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt

Feststellungsbeschfuss

Auf Grund von 5 95b der Gemeindeordnung für Baden-WürttembeFg stellt der Gemeinderat
am 30.1 T 2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:
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Soweit noch nicht geschehen werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.
Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Sip ' en, den 01. 12.2023

er Gortat

Bürgermeister

Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt in der Zeit von Mittwoch, 13. 12. 2023 bis einschließlich Dienstag, den
02.01.2024 während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 3.03 zur Einsichtnahme aus. Der Plan ist

ebenso auf der Homepage der Gemeinde Sipplingen unter „Zahlen& Fakten" und abrufbar.


